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Leitsatze

1 Zur Frage der nachtraglichen Berticksichtigung von Einwendungen gegen die Schatzung in
. einem Verfahren nach der Reichsumlegungsordnung.

Aus den Grunden

Das Schatzungsverfahren wird von Amts wegen durchgeflihrt und von der Umlegungsbehérde geleitet (§ 37
Abs. 1 Satz 2 der Reichsumlegungsordnung vom 16.6.1937 (RGBI. | S. 629) - RUO -). Die Verantwortung fur
die OrdnungsmaRBigkeit der Schatzung liegt daher zunachst bei der Behdérde. Sie hat von sich aus alle bei der
Schatzung in Betracht kommenden Gesichtspunkte zu beachten. Die Behérde muld daher im Rahmen der
Schatzung auch prufen, welche Grundstlicke moglicherweise Bauland sind. Zu einer solchen Prifung besteht
jedenfalls dann AnlaBB, wenn ein Grundstick nach seiner Lage oder im Hinblick darauf, daR es friher bereits
bebaut gewesen ist, als Bauland in Frage kommt. Die Behérde kann sich nicht mit der Feststellung
begnugen, dal das Grundstlick landwirtschaftlich genutzt werde.

Nach § 38 Abs. 2 RUO missen die Teilnehmer eines Umlegungsverfahrens Einwendungen gegen die
Ergebnisse der Schatzung ihrer Grundsticke zur Vermeidung des Ausschlusses in einem Anhdérungstermin
vorbringen; die Einwendungen mussen nach § 123 Abs. 1 Satz 3 RUO in eine Niederschrift aufgenommen
werden. Bei der Regelung des § 38 Abs. 2 RUO handelt es sich um eine gesetzliche AusschlieBungsfrist:
Nach dem Ablauf des Termins ist das Recht, Einwendungen gegen die Schatzung zu erheben, erloschen. Die
Beschrankung dieses Rechts dient der Rechtssicherheit und der Beschleunigung des Verfahrens. Wenn der
Termin abgelaufen ist, soll feststehen, ob der Teilnehmer mit der Schatzung seiner Grundsticke
einverstanden ist. Die Vorschrift soll also nicht nur der Behérde Gewiheit verschaffen, ob der Teilnehmer
Einwendungen erhebt, sondern auch Dritten gegeniber Klarheit dartiber geben ob die Schatzung
angefochten wird. Im Interesse des Rechtsschutzes des von dieser Regelung Betroffenen treten die strengen
Folgen, die das Gesetz an die Versaumung des Termins knupft, nur dann ein, wenn der Teilnehmer in der
Ladung und im Termin auf diese Folge hingewiesen worden ist (§ 38 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz RUO).
Die Nachweisungen Uber die Ergebnisse der Schatzung sind zur Einsichthahme flir die Teilnehmer
auszulegen. AuBerdem soll jeder Teilnehmer ein Verzeichnis erhalten, das die GrofRe und die Schatzung
seiner Grundsticke nachweist (§ 38 Abs. 1 Satz 2 RUO i.d.F. der Ersten Verordnung zur RUO vom 27.4.1938 (
RGBI. | S. 425)). Er kann Uberdies beanspruchen, daR ihm das Ergebnis der Schatzung auf Antrag ortlich
erlautert wird (§ 38 Abs. 1 Satz 3 RUO). Aus dem Amtsprinzip ergibt sich - wie es auch einer guten Ubung
entspricht - zugleich die Verpflichtung, im Termin auf die fir die Schatzung wesentlichen Gesichtspunkte
hinzuweisen und, soweit notwendig, die Teilnehmer zu beraten: Kein Teilnehmer soll aus Unkenntnis sein
Recht verlieren. Um das zu gewahrleisten, erhalt er die Unterlagen, die es ihm ermdglichen, die Schatzung
nachzuprifen, und er wird gleichzeitig auf die Folgen der Verschweigung hingewiesen. Nur wenn die
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Behorde entsprechend der gesetzlichen Regelung vorgegangen ist, ist der Teilnehmer mit Einwendungen,
die im Termin nicht vorgebracht worden sind, flir das spatere Verfahren ausgeschlossen. Diese Rechtsfolge
tritt kraft Gesetzes ein. Der Rechtsverlust, der durch die AusschluBwirkung eintritt, ist eine Folge der
Rechtsordnung, die der zeitlichen Geltendmachung von Rechten im 6ffentlichen Interesse eine Schranke
setzen muR. Erfolgt hierdurch eine Vermdégensbeeintrachtigung, so liegt darin keine Enteignung im Sinne
des Art. 14 GG, wie das Flurbereinigungsgericht zutreffend ausgeflihrt hat.

Der Teilnehmer verliert sein Recht, Einwendungen gegen die Schatzung seiner Grundstiicke zu erheben,
grundsatzlich aber nur, wenn er den Termin schuldhaft nicht wahrnimmt oder schuldhaft keine Erklarung
abgibt. Im Falle einer unverschuldeten Versaumnis kann er seine Erklarung nachholen. Er mufS dies
unverzuglich nach Beendigung des Hindernisses tun (§ 129 Abs. 2 RUO). Liegen beide Voraussetzungen vor,
so gilt die Erklarung als fristgerecht abgegeben, und die Behérde muR die Einwendungen sachlich priufen.
Die Behorde hat also zunachst nur festzustellen, ob die Fristversaumnis entschuldbar ist und ob die
Erklarung unverzuglich nachgeholt worden ist.

Fur den Fall des § 38 Abs. 2 RUO bestimmt zwar § 129 Abs. 3 RUO, dal8 ein Teilnehmer auch bei
unverschuldeter Versaumnis mit spateren Erklarungen zurtickgewiesen werden kann. Diese Bestimmung ist
im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG nicht mehr anzuwenden, da sie im Ergebnis in ungerechtfertigter Weise zu
einer Verweigerung des Rechtsschutzes flhrt. Es bleibt somit auch im Falle des § 38 Abs. 2 RUO bei der
allgemeinen Regelung flr unverschuldete Versaumnis: Der Teilnehmer muB mit seinen Einwendungen
zugelassen werden, wenn er sie unverziglich nachholt. Soweit das Reichsverwaltungsgericht in seinem
Beschluls vom 15.5.1942 (Ztschr. f. Agrar- u. Wasserrecht, Bd. 28 S. 36) eine abweichende Meinung vertritt,
kann ihm nicht gefolgt werden.

Hinsichtlich der Anforderungen, die an die Erklarungen des einzelnen Teilnehmers im Rahmen des
Schatzungsverfahrens zu stellen sind, bleibt folgendes zu beachten: Wenn auch die Schatzung von Amts
wegen und unter der Verantwortlichkeit der Behdrde durchgefuhrt wird, so ist der Teilnehmer nicht von
einer Mitwirkungspflicht entbunden: Die Beteiligung an einem Umlegungsverfahren verpflichtet ihn, im
Rahmen seiner Mdglichkeiten in einer sachgerechten und den Zielen der Umlegung entsprechenden Weise
mitzuwirken. Hiernach kann sich der Teilnehmer bei Einwendungen gegen die Schatzung nicht damit
begnligen, lediglich allgemeine Beanstandungen vorzutragen. Obwohl die Reichsumlegungsordnung nicht
vorschreibt, dal8 ein Beteiligter seine Einwendungen begrinden muf, und er auch keinen bestimmten
Antrag zu stellen braucht, missen die Erklarungen dennoch ergeben, welches Grundstick als nicht richtig
geschatzt angesehen wird, und die allgemeine Angriffsrichtung erkennen lassen. Soweit das
Flurbereinigungsgericht dartiiber hinaus vom Teilnehmer eine prazisierte Begrindung fordert, kann ihm nicht
gefolgt werden. Es kdnnen auch an die Genauigkeit der Ausfihrungen nicht zu hohe Anforderungen gestellt
werden. Soweit die Erklarungen des Teilnehmers nicht eindeutig sind, mul die Behdrde, um eine
sachgerechte und allen Gesichtspunkten Rechnung tragende Entscheidung treffen zu kénnen, auf Grund der
dem Amtsprinzip innewohnenden Aufklarungspflicht nétigenfalls die Teilnehmer befragen und zur Abgabe
von Erlduterungen auffordern. Der Teilnehmer ist dann seinerseits verpflichtet, entsprechende Angaben zu
machen. Die Erklarungen des Teilnehmers missen nach § 123 Abs. 1 Satz 3 RUO in die Niederschrift
aufgenommen werden, die im Falle eines spateren Streites ein entscheidendes Beweismittel dafur ist,
welche Einwendungen erhoben worden sind.

Unter diesen rechtlichen Gesichtspunkten bleibt zu prifen, ob es dem Klager als Verschulden angerechnet
werden kann, wenn er im Termin zur Anhdrung der Teilnehmer tber die Schatzungsergebnisse vom
9.2.1948 nicht besonders auf die Baulandeigenschaft des Obsthofes hingewiesen hat.
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Aus der angefochtenen Entscheidung kann nicht enthnommen werden, ob der Termin vom 9.2.1948 den
gesetzlichen Vorschriften entsprechend abgehalten worden ist, insbesondere, ob der Klager im Sinne der
obigen Ausfiihrungen belehrt worden ist. Es ist lediglich ersichtlich, dal8 die Teilnehmer auf die
Ausschluf8frist nach § 38 Abs. 2 RUO hingewiesen worden sind. Die Frage kann aber dahinstehen, da der
Klager aus folgenden Grinden mit seinen Einwendungen gegen die Schatzung nicht ausgeschlossen ist:

Nach den tatsachlichen Feststellungen der angefochtenen Entscheidung hat der Klager im Termin am
9.2.1948 zwar Einwendungen gegen die Schatzung der zum Obsthof gehérenden Grundstiucke erhoben. Er
habe aber - so fihrt das Oberverwaltungsgericht aus - lediglich eine bessere Bewertung nach dem
landwirtschaftlichen Nutzungswert gefordert. Weiter hat das Flurbereinigungsgericht festgestellt: Der Klager
habe in der Beschwerdebegriindung vom 28.9.1948 vorgetragen, dal er eine frihere Hofstelle verliere, und
mit Schreiben vom 23.6.1949 im Beschwerdeverfahren vor der Oberen Spruchstelle noch geltend gemacht,
daR er 7 Morgen Land in Dorflage mit 125 m Wegefront in unmittelbarer Nahe des Hofes verliere. Nach der
von der Beklagten vertretenen Auffassung war die Baulandeigenschaft eines Grundsticks nicht bei der
Schatzung, sondern erst bei der Planabfindung als Umstand nach § 48 Abs. 1 RUO zu berlcksichtigen.

Unter Berlcksichtigung dieser Umstande kann es dem Klager nicht als Verschulden angerechnet werden,
daR er im Termin zur Vorlage der Schatzung nicht besonders auf die Baulandeigenschaft des Obsthofes
hingewiesen hat. Wenn das Grundstlck friher bebaut war und im Ortsgebiet liegt, konnte der Klager damit
rechnen, daB diese Umstande von Amts wegen berlcksichtigt wurden. Es mag richtig sein, daR seine
Einwendungen nicht eindeutig auf die Baulandeigenschaft hinwiesen; das Flurbereinigungsgericht fordert
aber vom Klager zuviel, wenn es eine genaue Begriindung fir etwas fordert, was nach den Umstanden
jedenfalls von Amts wegen zu beachten gewesen ware. Aber selbst wenn der Auffassung des
Flurbereinigungsgerichts gefolgt wirde, daR fiur die Behérde kein Anlal8 bestanden habe, das Grundstlck als
Bauland anzusehen, kann der Klager aus folgenden Erwagungen mit seinen Einwendungen nicht
ausgeschlossen werden: Wenn die Behdrde damals selbst den Standpunkt eingenommen hat, die
Baulandeigenschaft sei noch nicht bei der Schatzung, sondern erst bei der Zuweisung der Abfindung zu
berlcksichtigen, war es flr einen Beteiligten selbstverstandlich, daB er derartige Einwendungen erst bei der
Planvorlage vorzubringen brauchte. Das hat der Klager aber getan. Sein Vorbringen vom 28.9.1948 und vom
23.6.1949 hatte jedenfalls der Oberen Spruchstelle Anlal zur Prifung geben missen, ob das vom Klager
genannte Grundstlck als Bauland anzusprechen war. Die Behauptung, sein Grundstiick liege in der Dorflage
an harter StraBe und es handle sich um eine ehemalige Hofstelle, kann vernlnftigerweise nur dahin
ausgelegt werden, dal es sich um Bauland handle. Selbst wenn unterstellt wird, der Klager habe sich im
Termin zur Vorlage der Schatzung verschwiegen, trifft ihn kein Verschulden. Er hat seine Einwendungen
gegen die Schatzung jedenfalls im Zeitpunkt der Vorlage des Umlegungsplanes geltend gemacht. Da dieser
Zeitpunkt nach der damaligen Praxis der richtige war, hat er die Einwendungen auch unverziglich im Sinne
des § 129 Abs. 2 RUO vorgebracht.

Bei dieser Sach- und Rechtslage war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Streitsache zur
erneuten Verhandlung an das Flurbereinigungsgericht zurtickzuverweisen.

Ausgabe: 10.05.2026 Seite 3 von 3



	RzF - 2 - zu § 32 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


